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J3.eiblatt zur Parlamentskorrespondenz 25. Jun:i, 1952 

J..nfrage 

der Abg. Ing. Raa b, X r i p p n er, Dipl •• lng. ~ius "" F i n k, 

M a. 1.1. r e r, Gru b ho '! er und·Genossen 

an die Bundesregiel:'ung, 

betreffend die Ei:nhol,ung einer Stellungnahme der Ban,ken zum Ba-richt des 

Rechnunghofes über die G~barungsprüfung verstaatlbhter Banken; BOWGit 

sie. in der Zeit vom 6. März 1951 bis ~o. April 1952 durchgeführt w'll.rde 

C ,94 tl.B.). 

.-.- ....... -
. In der Sitzung des Nationalrates vom 14. Mai 1952 w1.lrden a.nläßl.ioh 

der Beratungen Über ~,en Rechnungshofberioht für das Jahr 1951 die beiden 

Besahlüsse gefaßt$ 

a) Der Herr Präsident dea Rechnun~ofes wird ersucht, den Rechnung.­
hofbericht über die Früfüng .der verstaatlichten Banken gemäß den"" 
Bestimmungen .des Rechnungshofgesetzes dem.- Nationalrat zur ICennt-
nis zu bringen.' ., 

b) Der Rechnungshof wird gemäß § 23 des. Rechnungsho fgesetzes ersticht, 
im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen dem Nationalrat dem Bericht 
über ·die Ge"barung der verstaatlichten Banken unvGrzüglioh vorzu­
legen. 

In dar gleich~ Sitzung erklärte der Präsident das Rechnungshofes. 

daß die Gebarungsprüfung dorverataatliohten Bankon am 1.0 .4.19529-bge­

sahlosson und der Gosamtb-erioht der Bundesrogierung mit dem Ersuohenübel'­

mittolt wordon sei, den Leitungen der Banken den Bericht zur Gegenä'l1ße ... 

l"U.ng zuzumitte1n und diese Gegonäußerungdem Rechnungshof ·zur Kenntis ZU 

bringen. jiach EinlanGen dieser Stellungnahme der Banken werde d-er Rech ... 

nungshof' dem Nationalrat seinen den gesetzlichen. Vorschriften entsprochen­

don Endbericht vorlegon. Diese Erkläru.ng wurde von allen Part "lien zustimmend 

zur Kenntnis genommen. 

Dicßes vom Präs.idonten des Rechnungshofos vorgeschlagene und von den 

Parteien gebilligte Verfahren entspricht eine. im österreichischem Recht 

verankert-en Grundsatz, daß dem Beschtüdigten Gelegenheit zugeben sei, 

zu den gegen ihn erhobenen VorvlÜrf'en Stellung zu nehmen. Überdies ist 

dieser Rochtsgrunds-e.t~ auch im Rechnungshof'gesotz verankert und wurde 

b1sho~ auch dort t ~o er nicht ausdrückl:iqh zwingend vorges-chriebcn ist f" , '-
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in Analogie angewen4ot, wie der Herr Präsid;ent dps Rechnungshofes in 

seinem Schreiben vom 16. Mai 1952 dem Herrn Vizekanzler ausd.rüoklioh 

mi tteil te • \ , 

Der Präsident dcs Rechnungshofes fährt in seinCIU Sohreiben fort' 

ItSollte die Bundesrogierung'im konkretGn Fall0 die Einholung e.iner Gegen­

äuß&ru.ng~u.s besonderen Grunde1J.t.Licht für angezeigt oraoht cn und dem 

Roohnungshof Gine d.iesbezügliche schrift li oho Mitteilung zukonunen lasse n, 

dann würde. der Rechnungshof don Bericht ohne Stollungnahme der Banken 

dem Nationalrat vorlegen." 

Darauf al;1twortete der Vizekanzler untorm 21.5._ 1952, daß die :Bemer­

kU.ngen des Prß_sidenten des Rechnungshofes in dem vorerwähnten Schreibal. 

vom 16. Mai 1952 durch die Boschlüssc dos Nationalrates, die in der Sit­

zung vom 14. Mai 1952 gefaßt YJUrden, boreits überholt seion,' und lehnt 

die Ho~an~iehung der Analogie, nämlich die Vho~mi~lung d~s Berichtos zur 

Stellungnahme an die Banken, ausd+'Ücklich ab, indom er erklärt, er halt e 
I 

eine woitere Befassungdor Bundesregierung mit der Angelegenhdt nioht 

mehr für angezeigt. 

Die gefertigten Abgeordneten riohten an die Bundesregierung die 

1.) Welches waren dia besonderen Gründe, die die Bundesregierung veranlasst 
I 

ha.bentvondem Rechtsgrundsatz des beiderseitigen.richterlioh~n Gehö:rB, 

im ,speziellen Fall von' der bisherigen tibung,den geprüften Instituten 

Gelegenhei t zur Stellungnahme zu geben~ abzv.geben? 

2.) Wurde diesbezüglich ein Beschluss des Ministerrates gefasst ode~ ha.ndelt 
es sich lediglich um eine Eigenmächtigkeit des Herrn Vizekanzlers, nachdem 
de.r Abg.Dr.Pittermann in der SitzUllg des Rechnungshofausschusses vom 

19. Juni.1952 die Erklärung abgegeben hat, seine Pa.rt~f hätte nichts 

dagegen einzuwenden, das.s der Reohnungshofberioh1; den Banken zur 

St~llungnahme übermittelt werde? 
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